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60 Genehmigung des Gemeinderatsprotokolls der Sitzung 
vom 17. März 2021 

Erwägungen 
 
Ein Gemeinderat fragt nach, ob er richtig verstehe, dass es sich beim Trakt. Nr. 42 «Teilrevision 
Zonenplan und Bauordnung (Bereich Kernzone)» um eine Formalität handle, die keinen Ein-
fluss auf die Zonengrenzen habe. 
 
Dies wird bejaht. Im Nachgang zu diesem Beschluss wurde aber das Entwicklungskonzept neu 
aufgenommen und umgesetzt. Es wird allen Betroffenen zugestellt. Bewilligtes bleibt bewilligt. 
Im Entwicklungskonzept gibt es hiermit nur geringfügige Änderungen wie z.B. mit der Anpas-
sung der AZ in den Plänen. Dies wurde dann in Trakt. Nr. 43: Gestaltungsplan «Lindenareal» 
vorgenommen. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende, Martin Hilti wegen Abwesenheit am 17. März 2021 im 
Ausstand) 
 
Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 17. März 2021 wird genehmigt. 
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62 Flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf den 
Gemeindestrassen in Schaan – Abklärungen zu  
Tempo 40 

Ausgangslage 
 
Am 3. Juni 2020 wurde nach der Verkehrsumfrage 2019 die flächendeckende Einführung von 
Tempo 30 auf Gemeindestrassen behandelt. Nach umfassender Diskussion hat der Gemeinde-
rat vorerst nicht über Tempo 30 abgestimmt, sondern den Auftrag gegeben, Abklärungen zu 
Tempo 40 zu machen. Die Diskussion zu einer allfälligen Einführung von Tempo 40 war zu die-
ser Zeit plötzlich aktuell geworden, da der Landtag überraschend einen Beschluss gefasst hat, 
Tempo 40 flächendeckend auf Gemeindestrassen zuzulassen. Der Gemeinderat hat folgendes 
Zwischenergebnis festgehalten: 
 
Beschluss 
 
Vor der weiteren Diskussion und Beschlussfassung sind Abklärungen zu Tempo 40 durchzufüh-
ren. Der Beschluss des Gemeinderates soll noch diesen Herbst gefasst werden. 
 
Am 28. Oktober 2020 hat der Gemeindevorsteher das Thema Abklärungen zu Tempo 40 trak-
tandiert, um einen weiteren Zwischenbericht zu erstatten. Ursprünglich bestand die Ansicht, 
dass Tempo 40 analog wie in Österreich ohne grosse Vorgaben eingeführt werden kann, was 
sich als Fehleinschätzung herausstellte. Die Abklärungen mit dem Amt für Bau und Infrastruktur 
(ABI) zeigten ein anderes Bild. Leider war es für das ABI bis Ende Oktober 2020 nicht möglich, 
die Vorgaben für die Einführung von Tempo 40 zu erarbeiten. In der jährlichen Sitzung mit den 
Verantwortlichen des ABI, die Mitte Oktober 2020 stattfand, wurde in Aussicht gestellt, dass der 
Leitfaden bis Ende 2020 vorhanden ist. Somit hat der Gemeinderat die Entscheidung nochmals 
aufgeschoben und einen Zeitrahmen bis Ende März 2021 festgelegt. 
 
Beschluss 
 
Die Abklärungen zu Tempo 40 sollen vor einer Beschlussfassung Tempo 30/40/50 vorhanden 
sein. Dazu wird ein Zeitrahmen bis Ende März 2021 gesteckt. 
 
Das Amt für Bau und Infrastruktur hat das Ingenieurbüro Patsch, Partizipation Planung Projekte, 
Vaduz, beauftragt, die Vorgaben zu Tempo 40 zu erarbeiten. Diese liegen nun vor, sind aber 
von der Regierung noch nicht genehmigt. Marco Caminada, Leiter Tiefbau, hat dem Gemeinde-
vorsteher am 23. März 2021 auf die Nachfrage nach dem Stand der Dinge wie folgt geantwor-
tet: 
 
"Hallo Daniel 
 
Der Entwurf von Philipp Patsch liegt vor. Der darin enthaltene Vorschlag für die Weisung für 
eine Zone 40 entspricht den Vorgaben des Landes und ist aus Sicht des ABI anwendbar. 
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In der Endfassung wird es noch ein paar Ergänzungen geben, welche am System und der Ab-
wicklung der Gesuche nichts Substanzielles ändern werden. 
 
Zur Zeit sind wir daran, die Weisungen aufzuarbeiten und diese dann der neuen Regierung zum 
Beschluss vorzulegen.  
 
Inwieweit von dort noch Anpassungen kommen können wird nichts beeinflussen. Nachdem 
Philipp Patsch das Thema sehr seriös aufgearbeitet und begründet hat, rechnen wir nicht mit 
grossen Anpassungen. 
 
Falls sich die Gemeinde Schaan für Tempo 40 entscheidet, muss parallel zur Gesuchsbearbei-
tung durch das ABI die Weisung durch die Regierung in Kraft gesetzt werden. 
 
Ich hoffe, dass der Gemeinderat auf dieser Grundlage den Grundsatzentscheid 50/40/30 fällen 
kann. 
 
Freundliche Grüsse  
Marco Caminada" 
 
 
Abklärungen Tempo 40 
 
Es schaut danach aus, als ob die Richtung klar ist, auch wenn die Regierung noch nicht über 
den Leitfaden zur Einführung von Tempo 40 auf Gemeindestrassen entschieden hat. Der Ge-
meinderat hat nach Ansicht des Gemeindevorstehers genügend Informationen für eine Ent-
scheidung. Die detaillierten Abklärungen sind im beigelegten Bericht der Fa. Patsch beschrie-
ben. Es wird ersichtlich, dass bei der flächendeckenden Einführung von Tempo 40 nahezu 
dieselben Vorgaben wie bei Tempo 30 zu erfüllen sind und damit praktisch derselbe Aufwand 
entsteht. Auch die Kosten sind in etwa im selben Rahmen.  
 
Zusammenfassung 
 
Liechtenstein ist, was die Gesetzgebung und die Normierung betreffen, sehr eng an die Vorga-
ben der Schweiz gebunden. Mit dem Entscheid eine generelle Geschwindigkeit 40 km/h einzu-
führen, mussten Bewilligungskriterien und Auflagen sowie flankierende Massnahmen im Allein-
gang erarbeitet werden. Die in der Schweiz für derartige Aufgaben massgebende Beratungs-
stelle für Unfallverhütung bfu hat sich vom Temporegime 40 km/h klar distanziert und eine 
Beratung abgelehnt.  
 
Die wichtigsten Punkte im neu geschaffenen Geschwindigkeitsregime sind verglichen mit den 
Tempo-30-Zonen der Umgang mit den Vortrittsverhältnissen und der Querungsstellen sowie die 
Strassenraumgestaltung.  
 
Rechtsvortritt 
Bei der Vortrittsregelung mit Rechtsvortritt wird davon ausgegangen, dass Fahrzeuglenker ihre 
Geschwindigkeit in den Knoten so weit anpassen, dass sie nötigenfalls anhalten könnten. Dies 
ist nicht direkt von der Geschwindigkeit abhängig, sondern ergibt sich einerseits aus der Wahr-
nehmbarkeit des Knotens, andererseits aus den vorhandenen Knotensichtweiten. Aus diesem 
Grund ist in einem Gutachten diesen beiden Punkten besondere Beachtung zu schenken. 
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Wenn die Erfordernisse dazu eingehalten sind, ist der Rechtsvortritt auch in Gebieten mit einer 
signalisierten Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h eine geeignete Knotenform, die zusätzlich 
eine Verkehrsberuhigung mit sich bringt. Nachteilig sind die unsteten Geschwindigkeitsverläufe. 
 
Fussgängerstreifen 
Bei Tempo-30-Zonen wird (bis auf wenige Ausnahmen im Bereich von Schulen und Heimen) 
von einer flächigen Querung ohne Vortrittsrecht ausgegangen. Basierend auf einer detaillierten 
Analyse der Brems- und Anhaltewege im Zusammenhang mit verschiedenen Querungsmöglich-
keiten soll in Tempo-40-Gebieten nicht auf punktuelle Querungen verzichtet werden und es soll 
keine flächige Querung angeboten werden. Wie diese punktuellen Querungsstellen gestaltet 
werden (Fussgängerstreifen, gelbe Füsschen, vorgezogener Seitenraum o.ä.) ist im Gutachten 
und abhängig von der jeweiligen Querungsstelle zu beurteilen.  
 
Die Bremswege verhalten sich nicht linear, sondern exponentiell. Der Anhalteweg setzt sich 
jeweils aus Reaktionsweg und Bremsweg zusammen. Je höher die Geschwindigkeit ist, desto 
höher ist der Anteil an Bremsweg, welcher sich exponentiell erhöht. Die Berechnung der Auf-
prallgeschwindigkeit bei den jeweils verschiedenen Geschwindigkeiten zeigen, dass aufgrund 
des Gefährdungspotentials bei 40 km/h keine flächige Querung zu empfehlen ist.   
 
Gestaltung des Strassenraums 
Die Gestaltung des Strassenraums soll in erster Linie auf den Zweck der Strasse (Einteilung 
nach Basisnetz und ergänzendes Netz gem. Tempo-30-Zonen) sowie auf die massgebenden 
Begegnungsfälle abgestimmt werden.  
 
Dabei ist auf reinen Wohnstrassen von Begegnungsfällen max. PW/PW auszugehen. Bei Stras-
sen mit Sammelfunktion scheint der Begegnungsfall PW/PW mit Ausweichstellen für LW sinn-
voll. Wichtig hier ist, dass gemäss Norm bei Tempo 40 km/h im Gegensatz zu 30 km/h ein 
Gegenverkehrszuschlag massgebend wird. Damit sind die erforderlichen geometrischen Nor-
malprofile bedeutend grosszügiger zu bemessen. In einem Gutachten sollen die verschiedenen 
Bestandsquerschnitte in Bezug auf ihre Funktion genauer betrachtet werden. Diese Betrachtung 
kann nicht über ein gesamtes Strassennetz erfolgen, sollte aber auf eine repräsentative Aus-
wahl beschränkt sein.  
 
Grundsätzlich sind sowohl ein Gutachten, wie auch die dazugehörigen verkehrsrechtlichen 
Massnahmen zu definieren und aufzuarbeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Controlling 
bzw. Monitoring der eingeführten Geschwindigkeit und der ergriffenen Massnahmen. Auch hier 
sollte nach dem Vorbild der Tempo-30-Zonen ein Monitoring (Vorher-Nachher) der verschiede-
nen Geschwindigkeitsniveaus angestrebt werden. 
 
 
Beurteilung 
 
Die Abklärungen der Fa. Patsch, Partizipation Planung Projekte, zur Einführung von Tempo 40 
auf Gemeindestrassen sind aufschlussreich und fundiert. Es hat sich herausgestellt, dass sich 
unsere Gesetzeslage stark an die schweizerische anlehnt und somit nicht die österreichische 
Gesetzgebung als Grundlage genommen werden kann. Es sind also andere Parameter zu set-
zen. Im Verlauf der Abklärungen ist aber dennoch der Eindruck entstanden, dass sich seitens 
des Landes (Regierung, ABI) die Freude über Tempo 40 in überschaubaren Grenzen hält. Zu-
dem ist es ein wenig eigenartig, dass Tempo 40 in Planken ohne Leitfaden eingeführt werden 
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konnte. Grundsätzlich könnte wohl bei der Regierung auf Gleichbehandlung in den Gemeinden 
gepocht werden, es stünde aber wohl der Rechtsweg bevor. Nach Ansicht des Gemeindevor-
stehers macht es keinen Sinn, diesen Weg zu gehen, weil gegen den Leitfaden vorgegangen 
werden müsste. Ein Erfolg scheint eher aussichtslos. Der Gemeindevorsteher empfiehlt daher, 
von Tempo 40 abzusehen. 
 
 
Dem Antrag liegen bei (elektronisch) 
 
- Flächendeckende, generelle Geschwindigkeitsbeschränkung 40 km/h im Ortsgebiet  

von Philipp Patsch 
- GR-Beschluss vom 03.06.2020, Trakt. Nr. 106 
- GR-Beschluss vom 28.10.2020, Trakt. Nr. 181 
 
 
Antrag 
 
1. Die flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf den Gemeindestrassen in Schaan wird 

genehmigt. 
 
2. Der Kredit von CHF 580'000.00 für die mit der Umsetzung von Tempo 30 unabdingbaren 

Massnahmen wird bewilligt und als Nachtrag in das Budget 2021 aufgenommen. Es wird 
zur Kenntnis genommen, dass je nach Erreichung der Zielwerte in den nächsten Jahren 
bauliche Massnahmen folgen werden (Strassenverengungen, Vertikal- und Horizontalver-
sätze, etc.). 

 
3. Die Bauverwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt. Der Beizug der Fa. Patsch Anstalt - 

Partizipation Planung Projekte, Vaduz, bei der Einführung und Umsetzung von Tempo 30 
wird genehmigt. 

 
 
Erwägungen 
 
Der Gemeinderat wird von Philipp Patsch mit folgenden Folien informiert: 
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Dabei werden folgende Punkte besprochen: 
 
- Tempo 40 ist nicht geeignet für eine flächige Querung der Strasse durch Fussgänger. 
- Der Unterschied im Schadstoffausstoss Tempo 30 / 40 / 50 auf 100 km wurde nicht be-

rechnet, dies ist auch schwierig. Die Fachleute sind sich hierbei wie auch bei anderen 
Themen nicht einig. 

- Eine Verengung / Markierung der Tempo 30-Zone ist nur beim Eingang zu dieser Zone 
vorzunehmen, nicht bei jeder Querung. Mit Bodenmarkierungen soll auch zurückhaltend 
begonnen werden, diese sind nicht überall notwendig.  

- Nach einem Jahr sind Nachkontrollen vorzunehmen. Ziel bei Tempo 30 ist, ein Durch-
schnittstempo von 38 km/h zu erreichen (dieses Ziel wird wohl in den nächsten Jahren 
gesenkt werden). Falls das Durchschnittstempo bei der Nachkontrolle im Bereich von 38-
42 km/h liegt, kann mit Markierungen nachgearbeitet werden. 

- Bei den Verengungen an den Zoneneinfahrten sind auch die Sichtweiten sowie der Ver-
kehr (Anzahl an Fahrzeugen) zu berücksichtigen. 

- Es stellt sich die Frage, wie mit den Velospuren / -wegen umzugehen ist, z.B. an der 
Saxgass oder in der Gapetschstrasse. Die Saxgass ist zudem viel zu breit für Tempo 30, 
zu dieser Strasse muss man sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren Gedanken 
machen. Zuerst soll hier mit einer Bodenmarkierung gearbeitet werden. 

- Zur Entfernung von Fussgängerstreifen gibt es Ausnahmen: diese können „in den Berei-
chen von Schulen, Kindergärten und Heimen“ bestehen bleiben. Dies bezieht sich aber 
auf den Nahebereich - ein ganzer empfohlener Schulweg wird dazu wohl nicht mehr zäh-
len. Wichtiger ist zudem, dass die Fussgängerstreifen überhaupt normgerecht erstellt 
werden. 

- Die Unfallwahrscheinlichkeit ist grundsätzlich vom gefahrenen Tempo abhängig. Falls 
Tempo 50 bestehen bleibt, können trotzdem Beruhigungsmassnahmen vorgenommen 
werden. Die Gemeinde ist hierbei frei, sofern die Strasse nach Norm gebaut ist. Auch 
dieser Weg, Tempo 50 mit Verkehrsberuhigungsmassnahmen, steht offen. 

- Bei der Anpassung des Strassenverkehrsgesetzes wurde Tempo 40 in den Stellungnah-
men zum Vernehmlassungsbericht eingebracht, aber nicht aufgenommen. Bei der Land-
tagssitzung wurde ein Antrag auf Aufnahme von Tempo 40 in das Gesetz gestellt und 
angenommen.  

- Im bfu-Bericht 2020 gibt es Berechnungen zum Unfallrisiko / Vergleich Tempo 30 zu 
Tempo 50, allerdings keine Einzelfallbetrachtung. 

- Für Schaan gibt es keine Unfallstatistik in Bezug auf die Tempi auf den Strassen. 
 
Während der Diskussion ohne weitere Anwesende werden folgende Punkte besprochen: 
 
- Es wird angesprochen, dass nicht nur über Tempo 30 oder 40, sondern auch über Tempo 

50 gesprochen werden sollte. In welcher Reihenfolge (Temporeduktion Ja / Nein, falls 
Nein, bleibt Tempo 50) diskutiert und abgestimmt wird, ist zu Beginn der Diskussion offen. 
Im weiteren Verlauf wird beantragt, dass über Tempo 40 (erster Gegenantrag, damit als 
zweites abzustimmen) und über Temporeduktionen generell (zweiter Gegenantrag, damit 
als erstes abzustimmen) abgestimmt wird, dann über Tempo 30 gemäss Antrag. 

- Da Tempo 40 die gleichen Massnahmen nach sich zieht wie Tempo 30, wird damit nicht 
viel gewonnen, sondern Tempo 30 ist zu bevorzugen. 

- Demgegenüber steht die Meinung, dass Tempo 40 praktikabler und damit zu bevorzugen 
ist. 
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- In Vaduz wird auf den Zubringerstrasse Tempo 50 gefahren, in den Quartieren Tempo 30. 
Dies scheint sinnvoll. Klar ist, dass damit ein „Schilderwald“ kommen wird, aber der Druck 
zu einem Entscheid werde gelöst. 

 Das Strassensystem von Vaduz ist nicht im Detail bekannt. Die Temporeduktionen beru-
hen dort aber auf der Kleeblattinitiative, nach welcher bei Strassensanierungen Tempo 30 
einzuführen ist. Möglich ist natürlich, dass einige Strassen aus diesem System rausfallen, 
aber generell ist dort Ziel Tempo 30 überall. 

 Wenn in Schaan z.B. bei der Reberastrasse, welche als Sammelstrasse definiert ist, 
Tempo 50 bleibt, bei der Gapetschstrasse, welche als Quartierstrasse definiert ist, aber 
Tempo 30, gibt es sofort Diskussionen. Und wenn Sammelstrassen von Tempo 30 ausge-
nommen werden, dann gilt Tempo 50 im Übrigen auch für die Duxgass. Aus den Diskus-
sionen kommt man mit einem solchen Vorgehen nicht raus. Zudem zöge dies Anpassun-
gen von Richtplänen etc. nach sich. Von diesem Vorgehen wird gewarnt. Das Thema 
muss gelöst werden. 

- Ein Gemeinderat hält fest, dass an den Zubringerstrassen Menschen wohnen, die auch 
Rechte haben. Falls eine Temporeduktion beschlossen wird, dann soll diese für alle gleich 
ausfallen (ausser auf den Landstrassen). Damit würde eine klare Regelung geschaffen. 

- Tempo 50 auf den Zubringerstrassen macht keinen Sinn, da dies keinen Zeitgewinn 
bringt. 

- Der Gemeinderat ist sich einig, dass mit einer Temporeduktion die Strassen sicherer wer-
den; die Frage ist nur, wie diese erreicht werden soll: Tempo 30, Tempo 40 oder Tempo 
50 mit Verkehrsberuhigungsmassnahmen. 

- An der Bahnstrasse konnte festgestellt werden, dass bei Tempo 50 ein V85 (Tempo, wel-
che 85 % der Fahrzeuge nicht überschreiten) von 42-44 km/h erreicht wird, bei temporä-
rem Tempo 30 ein V85 von 40-42 km/h. Nach Einführung der Verkehrsberuhigungsmass-
nahmen wurde ein V85 von 39 km/h erreicht, also das beste Resultat. 

- Es stellt sich die Frage, wieso Tempo 30 eingeführt werden solle, wenn dies nichts bringt 
und auch nicht kontrolliert wird. Besser scheinen Verkehrsberuhigungsmassnahmen zu 
sein, die Schaffung sicherer Radwege und die Verengung der Strassenräume. 

- Bei Tempo 50 müssen die Strassen nicht 4.70 m breit sein; es können auch Versätze er-
stellt werden, wie dies in den letzten Jahren vorgenommen worden ist. 

- Ein Gemeinderat stellt die Frage, was denn an Tempo 30 störe.  
- Knapp CHF 600‘000 müssen für Tafeln und Torsituationen aufgebracht werden, das Er-

gebnis kann an der Bahnstrasse und im Malarsch auch mit Tempo 50 beobachtet werden. 
- Die Gemeinde Schaan ist mit den Verkehrsberuhigungsmassnahmen „gut gefahren“, die-

ser Schaaner Weg soll weiter beschritten werden. Bei diversen Strassen sind in den 
nächsten Jahren Leitungen etc. zu erneuern, in diesem Zug können sie auch angepasst 
werden. Hiermit ergeben sich bessere Möglichkeiten. 

- Die beiden Umfragen 2019 und 2020, bei welchen sich knapp 70 % für Temporeduktionen 
ausgesprochen haben, sollten auch beachtet werden, zumal sie als repräsentativ beurteilt 
wurden. Man könne doch nicht zwei Mal fragen und dann gänzlich anders entscheiden. 

- Dies bei zum Teil bejaht; die 70 % geben eine Orientierung, aber man müsse sich nicht 
daran klammern, sondern könne auch andere Massnahmen ergreifen. Aus dem Malarsch 
habe man nach den Verkehrsberuhigungsmassnahmen nichts mehr gehört. Zudem haben 
sich auch 70 % bei den Befragungen für eine S-Bahn ausgesprochen, die Abstimmung 
habe dann aber ein gänzlich anderes Ergebnis gezeigt. 

- Die Entfernung der Fussgängerstreifen bei Tempo 30 ist kritisch; diese geben den Kin-
dern Sicherheit. Unsere Kinder haben gut gelernt, mit Handzeichen die Querungsabsicht 



 
 
 
Protokollauszug über die Sitzung 
des Gemeinderates vom 31. März 2021 

 
 
  22 

anzuzeigen. Natürlich springen auch jetzt Kinder einfach auf die Strasse, aber mit den 
jetzigen Tempo 50 ist dies um einiges gefährlicher. 

- Fussgängerstreifen können bei Tempo 30 nur „bei Schulen, Kindergärten und Heimen“ 
angebracht sein, nicht generell „bei gefährlichen Stellen“. Solche gefährlichen Stellen gibt 
es natürlich oft in der Nähe von Kindergärten, aber auch auf Hauptstrassen, so dass diese 
abgesichert sind.  

 Die Schwelle zur Erstellung von Fussgängerstreifen ist hoch; dies zeigt sich auch, wenn 
es dafür um die Definition einer „Strasse mit viel Verkehr“ geht. Dabei sind die Ansichten 
sehr unterschiedlich. 

- Die Fussgängerstreifen an der Reberastrasse dürften kaum „bei einem Kindergarten“ 
sein, müssten wohl entfernt werden. 

- Um die Fussgängerstreifen gibt es immer Diskussionen, diese sind bei Tempo 30 ein 
grosses Thema. Die Empfehlung der bfu zur Entfernung bei Tempo 30 wird aber wohl 
begründet sein. 

- Die Gemeinde Schaan verfügt über drei Tafeln mit der Geschwindigkeitsanzeige und „zu 
schnell / langsam“. Solche könnten noch mehr angeschafft werden, diese bewirken viel-
leicht auch etwas. Falls die Ergebnisse V85 dann in der Nähe von 38 km/h sind, ist auch 
etwas erreicht. Raser wird es immer geben. Und eine Temporeduktion zu erreichen ist ein 
Prozess, ähnlich wie er vor einigen Jahrzehnten beim Tragen des Sicherheitsgurtes 
durchlaufen werden musste. 

- Alle Zählungen zeigen, dass V85 immer in der Nähe von 38 / 39 km/h liegt. Es gibt zwei 
Strassen, auf welchen eher zu schnell gefahren wird. Das Tempo liegt insgesamt sehr 
nah am Zielwert. 

- Der Gemeinderat ist sich einig, dass eine Temporeduktion erreicht werden soll. Wenn 
nicht Tempo 30 eingeführt wird, ist jede Strasse einzeln anzuschauen. Die Strasse Im 
Kresta ist gemäss den aktuellen Planungen noch offen sowie Saxgass / Bardellaweg. 
Falls sich weiterer Handlungsbedarf ergibt, kann jeweils reagiert werden. Die Saxgass ist 
für ca. 2023 geplant, danach Kresta. Massnahmen am Bardellaweg wären schnell erle-
digt. 

- Strassen, auf welchen Tempo 30 gilt, werden solchen mit Schwellen und damit Tempo-
reduktionen und Beschleunigungen vorgezogen. Diese ergeben nämlich Emissionen von 
Schadstoffen und Lärm; Tempo 30 ist dem gegenüber sinnvoller. 

- Falls sich der Gemeinderat gegen Tempo 30 ausspricht, sollen die Trottoirüberfahrten 
nochmals angeschaut werden. Diese werden oft von den Autofahrern nicht beachtet, und 
es entstehen gefährliche Situationen. 

- Die bestehenden Schwellen bleiben auch bei Tempo 30. Falls der Zielwert von 38 km/h 
nicht erreicht wird, kommen wohl weitere dazu. 

- Zum Ablauf wird informiert: die Kundmachung des Finanzbeschlusses erfolgt nach 
Ostern. Falls das Referendum nicht ergriffen wird, werden die weiteren Massnahmen 
(Gutachten etc.) ergriffen. Falls das Referendum ergriffen wird und zustande kommt, wird 
eine Abstimmung erfolgen, gemäss Zeitplan Ende August. 

- Die bfu unterstützt Tempo 40 nicht und steht damit für das notwendige Gutachten nicht 
zur Verfügung. Für andere Arbeit wird sie die Gemeinde Schaan sicher weiter beraten, 
oder sich auch nicht gegen Ratschläge in diesem Zusammenhang stellen. 

- Ein Rechtsstreit gemäss Ausgangslage soll vermieden werden. Die Gemeinde Planken 
hat Tempo 40 ohne eigentliche Rechtsgrundlage auf ihren Strassen. Die Gemeinde 
Schaan könnte nun auf Gleichbehandlung drängen; ein Erfolg dafür ist aber kaum vor-
stellbar, da die Regeln für die Tempi die Regierung macht. Tempo 40 ist dennoch mög-
lich, aber mit mehr Aufwand. 
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- Tempo 40 benötigt die gleichen Massnahmen wie Tempo 30; allerdings werden dann 
ebenfalls keine Fussgängerstreifen stehen, sondern nur die „Fussmarkierungen“, die aber 
ohne Vortrittsrecht sind. 

 
 
Beschluss 
 
1. Der Gemeinderat spricht sich generell für Temporeduktionen auf Quartierstrassen aus. 
 
2. Tempo 40 wird abgelehnt. 
 
3. Der ursprüngliche Antrag wird genehmigt: 
 

3.1. Die flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf den Gemeindestrassen in 
Schaan wird genehmigt. 

 
3.2. Der Kredit von CHF 580'000.00 für die mit der Umsetzung von Tempo 30 unabding-

baren Massnahmen wird bewilligt und als Nachtrag in das Budget 2021 aufgenom-
men. Es wird zur Kenntnis genommen, dass je nach Erreichung der Zielwerte in den 
nächsten Jahren bauliche Massnahmen folgen werden (Strassenverengungen, 
Vertikal- und Horizontalversätze, etc.). 

 
3.3. Die Bauverwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt. Der Beizug der Fa. Patsch 

Anstalt - Partizipation Planung Projekte, Vaduz, bei der Einführung und Umsetzung 
von Tempo 30 wird genehmigt. 

 
 
Abstimmungsresultat (13 Anwesende) 
 
1. 7 Ja (3 VU, 3 FBP, 1 FL) 
 6 Nein  (3 VU, 2 FBP, 1 DU) 
 
2. 3 Ja (1 VU, 2 FBP) 
 10 Nein (5 VU, 3 FBP, 1 FL, 1 DU) 
 
3. 7 Ja (3 VU, 3 FBP, 1 FL) 
 6 Nein  (3 VU, 2 FBP, 1 DU) 
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63 Abschluss Förderprogramm Stromeffizienz in Schaaner 
Haushaltungen  

Ausgangslage 
 
Der Gemeinderat befürwortete in der Sitzung vom 29. Januar 2020 (Trakt. Nr. 21) das von der 
Energiekommission ausgearbeitete «Förderprogramm stromeffizienter Haushaltsgeräte». Mit 
diesem Förderprogramm, welches bis Ende 2020 beschränkt war, konnte die Gemeinde 
Schaan die Eigentümerinnen und Eigentümer von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit finanziel-
len Anreizen motivieren, alte, sehr viel Strom verbrauchende Haushaltsgeräte und alte Umwälz-
pumpen durch effiziente Geräte, welche zur höchsten Energieeffizienzklasse gehören, zu erset-
zen. Für diese Förderungen wurde durch den Gemeinderat einen Unterstützungsbetrag von 
CHF 100’000.-- freigegeben.  
 
Infolge Lieferschwierigkeiten der Gerätehersteller, konnten die Rechnungen bei der Gemeinde 
nicht bis zum 31.12.2020 eingereicht werden. Somit war es auch nicht möglich, dass Förderpro-
gramm mit dem Erreichen des Maximalbetrages von CHF 100‘000.-- zu beenden. Per Ende 
Februar 2021 konnte das Förderprogramm nun abgerechnet werden. Es wurden jedoch nur Ge-
räte gefördert, welche vor dem 31.12.2020 bestellt wurden. Somit konnte das Förderprogramm 
wie folgt abgeschlossen werden: 
 

• 160 Eigentümer haben das Angebot genutzt 
• 255 Geräte wurde ausgetauscht 
• CHF 108‘181.90 wurden durch die Gemeinde ausbezahlt  
• 95 % der Geräte wurden durch das LKW verkauft  
• Die Förderaktion generierte bei den Geschäften einen Umsatz von über CHF 530‘000.--  

 
Die Energiekommission zeigt sich erfreut, wie die Aktion in der Bevölkerung angenommen 
wurde. Damit eine solche Unterstützung nicht zur Selbstverständlichkeit wird, empfiehlt die 
Energiekommission von einer Verlängerung abzusehen. Für die Energiekommission wäre es 
denkbar, diese Aktion oder etwas Ähnliches bei welcher die Bevölkerung von Schaan profitieren 
kann, in einigen Jahren zu wiederholen.  
 
 
Dem Antrag liegen bei: 
 
GR-Protokoll v. 29. Januar 2020 / Trakt. Nr. 21 (elektronisch) 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat nimmt den erfolgreichen Abschluss des «Förderprogramms stromeffizienter 
Haushaltsgeräte» zur Kenntnis. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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64 Grundstückskauf – Sch. Parz. Nr. 2298 (Zagalzel)  

Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Gemeinderat genehmigt den Erwerb der Sch. Parz. Nr. 2298 zum Kaufpreis von  
CHF 35’500.--.  
 
Konditionen:  Grundstücksgewinnsteuer zu Lasten des Verkäufers,   

Vertragskosten und Gebühren zu Lasten des Käufers 
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65 Schulanlage Resch / Vergabe Fremdreinigung  

Ausgangslage 
 
In der Schulanalage Resch erfolgen die täglichen Reinigungen der Garderoben der Sporthalle 
und der Bereich der Tagesschule durch externe Reinigungsunternehmen. Diese beiden Berei-
che werden durch externe Firmen gereinigt, da erst in den Abend- bzw. Nachtstunden mit der 
Arbeit begonnen werden kann (Tagesschule ab 19:00 Uhr / Sporthalle ab 22:00 Uhr).  
 
Nachdem die Arbeiten nun mehrere Jahre zu denselben Konditionen durchgeführt worden sind, 
hat der Hausdienst der Schulanlage Resch (Schulanlagen Innen) die Anforderungen für die bei-
den Arbeitsbereiche neu definiert und in Zusammenarbeit mit der Liegenschaftsverwaltung neu 
ausgeschrieben. Zur Offertstellung wurden die ortsansässigen Reinigungsunternehmen sowie 
weitere Reinigungsunternehmen, mit welchen die Gemeinde Schaan schon zusammengearbei-
tet hat, eingeladen.  
 
Die Offerten wurden durch die Liegenschaftsverwaltung und dem Hausdienst der Schulanlage 
Resch (Schulanlagen Innen) geprüft. Folgende Vergabe für die tägliche Reinigung der Gardero-
ben der Sporthalle und der Tagesschule wird für die kommenden drei Schuljahre vorgeschla-
gen: 
 
Garderoben Sporthalle Resch 
HSW AG, Zollstrasse 25c, 9494 Schaan    
Wöchentliche Kosten: CHF 727.00   (Kosten pro Jahr / 48 Wochen ca. CHF 35‘000.--) 
 
Tagesschule Resch 
The Top Service AG, Fürst-Franz-Josef-Str. 5, 9490 Vaduz 
Wöchentliche Kosten: CHF 614.95   (Kosten pro Jahr / 40 Wochen ca. CHF 25‘000.--) 
 
 
Dem Antrag liegt bei: 
 
Offertübersicht (elektronisch) 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat vergibt die Fremdreinigung der Garderoben der Sporthalle und der Tages-
schule wie folgt: 
 
1. Die tägliche Reinigung der Garderoben der Sporthallen wird an die HSW AG, Zollstrasse 

25c, 9494 Schaan, vergeben (Kosten pro Jahr / 48 Wochen ca. CHF 35`000.--). 
 
2. Die tägliche Reinigung der Tagesschule wird an The Top Service AG, Fürst-Franz-Josef-

Str. 5, 9490 Vaduz, vergeben (Kosten pro Jahr / 40 Wochen ca. CHF 25‘000.--). 
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Erwägungen 
 
Der Gemeinderat wird informiert, dass die Kleinfirmen aus Schaan keine Offerten abgegeben 
haben. Die Preise vorher / nachher sind praktisch identisch. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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67 Ersatzanschaffung Lieferwagen für das Wasserwerk / 
Vergabe des Lieferauftrages 

Ausgangslage 
 
Der jetzige Lieferwagen des Wasserwerkes (VW T5 4 Motion) wurde am 04.01.2005 in Verkehr 
gesetzt und ist 16-jährig. Er genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr und es muss mit 
immer grösseren Reparaturen gerechnet werden. Aus diesem Grund soll er ersetzt werden. 
Bis anhin sind alle Fahrzeuge des Wasserwerks Allrad angetrieben. Aus heutiger Sicht ist dies 
nicht mehr zwingend für alle Fahrzeuge notwendig. Dieser Entscheid lässt zu, dass ein 100 % 
Elektro-Lieferwagen angeschafft werden kann. 
Am 03. Februar 2021 wurde beim Gemeinderat die Anschaffung eines 100% Elektrolieferwa-
gens für die Hauswartung der schulischen Liegenschaften beantragt. Vorangegangen ist die 
Evaluation der verschiedenen E-Lieferwagen. Der Peugeot Expert Electric ist momentan das 
einzige E-Fahrzeug, welches über eine Anhängelast verfügt. Aus diesem Grund ist dieses Fahr-
zeug auch für das Wasserwerk die richtige Wahl. 
Die Vorgaben der Gemeindeverwaltung (min. Energieeffizienz A) wird durch dieses Fahrzeug 
erfüllt: 
 
Marke:  Peugeot E-Expert 
Modell: Standart 75 kWh Premium 
Treibstoff: 100% Elektro 
Reichweite:  ca. 300 km 
Nutzlast: 1`275 kg 
Anhängelast: 1`000 kg 
 
Das Fahrzeug soll in der Standardfarbe „weiss“ bestellt und mit Wasserwerk beschriftet werden. 
Eine Sonderlackierung ist nicht nötig. 
 
 
Dem Antrag liegt bei: 
 
Offerte Neuwagen 1119, Sand Garage AG, 9494 Schaan vom 17. März 2021 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat genehmigt den Kauf des Fahrzeuges Peugeot, Expert Electric 75 kWh. Mit 
der Lieferung des Fahrzeuges zum Offertpreis von CHF 43'774.80 wird die Sand Garage AG, 
Feldkircher Strasse 52, 9494 Schaan, beauftragt. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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68 Inertstoffdeponie Ställa/Forst, Ausbau 2021 / Arbeitsver-
gaben 

Ausgangslage 
 
An der Gemeinderatssitzung vom 17. März 2021, Trakt. 58, wurde das Projekt und der Kredit für 
den Ausbau 2021 genehmigt. 
 
Damit im Jahr 2021 frühzeitig mit den Ausbauarbeiten für die Abdichtung des Bauabfallkompar-
timents (BAK) begonnen werden kann sind weitere Arbeitsvergaben nötig. Die Baumeister- und 
Abdichtungsarbeiten wurden im offenen Verfahren ausgeschrieben. Die vorliegenden Offerten 
wurden rechnerisch und fachlich geprüft. 
 
Die Lieferung des Planiematerials wurde in den gegenständlichen Offerten nicht ausgeschrie-
ben. Im Jahr 2020 konnten verschiedene Testbahnen im Bauabfallkompartiment, mit vor Ort 
vorhandenem Material der Gebr. Hilti AG, Schaan, ausgeführt werden. Ziel war es, das geeig-
netste Material zur Erreichung der geforderten ME- Werte (Verdichtung) zu evaluieren und da-
bei im Areal vorhandene Ressourcen zu nutzen. Dabei konnten wir aus den Erfahrungen der 
Abdichtungsarbeiten des BAK der Gemeinde Vaduz profitieren. Die Auswertung der Testresul-
tate ergab, dass mit Planiematerial RC- Betongranulat 0/22 der Gebr. Hilti AG, Schaan, opti-
male Werte erzielt werden können. Aus diesem Grund wurde bei der Gebr. Hilti AG, Schaan, 
eine Offerte für die Lieferung des Planiematerials eingeholt. Auch dieses Angebot wurde rech-
nerisch und fachlich geprüft. Die Gemeindebauverwaltung empfiehlt die Vergabe der Lieferung 
des Planiematerial als Direktvergabe an die Gebr. Hilti AG, Schaan, zu tätigen. 
 
 
Dem Antrag liegen bei 
 
- Originalofferten Baumeisterarbeiten / Asphaltbelagsarbeiten Deponieabdichtung 
- Offertöffnungsprotokolle 
- Offertvergleich und Vergabeantrag Baumeisterarbeiten 
- Offertvergleich und Vergabeantrag Asphaltbelagsarbeiten Deponieabdichtung 
- Offerte Gebr. Hilti AG, Schaan, vom 09. März 2021 Verkauf und Lieferung RC- Betongranu-

lat 0/22 
 
 
Antrag 
 
1. Der Gemeinderat vergibt die Baumeisterarbeiten für das Projekt Innerstoffdeponie 

Ställa/Forst, Ausbau 2021, an die Firma Gebr. Hilti AG, Schaan, zum Offertpreis in Höhe von 
CHF 912‘533.95 inkl. MwSt. 

 
Kostenvoranschlag CHF 931'588.60 inkl. MwSt. 
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2. Der Gemeinderat vergibt die Asphaltbelagsarbeiten Deponieabdichtung für das Projekt 

Innerstoffdeponie Ställa/Forst, Ausbau 2021, an die Firma Walo Bertschinger AG, Dietikon, 
zum Offertpreis in Höhe von CHF 2‘054‘840.95 inkl. MwSt. 
 
Kostenvoranschlag CHF 2'028'497.80 inkl. MwSt. 

 
3. Der Gemeinderat vergibt die Lieferung des Planiematerials RC- Betongranulat 0/22 für das 

Projekt Innerstoffdeponie Ställa/Forst, Ausbau 2021, an die Firma Gebr. Hilti AG, Schaan, 
zum Offertpreis in Höhe von CHF 102‘754.40 inkl. MwSt. 

 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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69 Korrektion und Werkleitungsneubau Stadtgraba / 
Arbeitsvergabe 

Ausgangslage 
 
Mit dem Projekt Ausbau Werkleitungen Im Tröxle 2019/2020 wurde der erste Teilabschnitt des 
Fernwärmenetzes der Liechtensteinischen Gasversorgung vom Milchhof bis zur Tröxlegass und 
zur LGV Zentrale Im Rietacker zusammen mit der Gemeinde Schaan umgesetzt. 
Die Liechtensteinische Gasversorgung benötigt für ihr Fernwärmenetz die Zusammenschlüsse 
sämtlicher für sie relevanten Wärmequellen, auch einen Zusammenschluss mit dem Gasblock-
heizkraftwerk im SAL. Dazu fehlt ihnen derzeit noch das letzte Teilstück, die Verbindung Stadt-
graba, Tröxlegass bis zum Bahnhof Schaan. Mit der Projektierung hat die LGV bereits 2020 das 
Ingenieurbüro Wenaweser + Partner Bauingenieure AG, Schaan, beauftragt. Die Gemeinde 
schliesst sich dem Neubauvorhaben an. Die gemeindeeigenen Werkleitungen sind aus den 
Jahren 1977 und haben ihre zu erwartende Lebensdauer beinahe erreicht. Hauptsächlich die 
Wassertransportleitung soll in einem gemeinsamen Gesamtprojekt neu erstellt werden. 
 
Die Bauverwaltung hat beim Ingenieurbüro Wenaweser + Partner AG, Schaan, eine entspre-
chende Offerte für die Ingenieurleistungen Bau- und Ausführungsprojekt eingeholt und 
empfiehlt diese im Direktvergabeverfahren zu vergeben. 
 
 
Dem Antrag liegt bei 
 
Offerte Bau- und Ausführungsprojekt des Ingenieurbüros Wenaweser + Partner Bauingenieure 
AG, Schaan vom 24.03.2021. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat vergibt die Ingenieurleistungen Bau- und Ausführungsprojekt für das Projekt 
«Korrektion und Werkleitungsneubau Stadtgraba» an das Ingenieurbüro Wenaweser + Partner 
Bauingenieure AG, Schaan, zur Offertsumme von CHF 56'631.35. 
 
Kostenvoranschlag CHF 59'235.00 
 
 
Erwägungen 
 
Die Fernwärme ist „parat“. Die Ausschreibungen werden erstellt, dann können Projekt und Kre-
dit beschlossen und die weiteren Arbeiten vergeben werden. Die Umsetzung soll so rasch wie 
möglich erfolgen. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 



 
 
 
Protokollauszug über die Sitzung 
des Gemeinderates vom 31. März 2021 

 
 
  32 

70 Anwesen Steinegerta 26, Sanierung / Arbeitsvergaben 

Ausgangslage  
 
An der Sitzung vom 13. November 2019, Trakt. 217, hat der Gemeinderat das Projekt Sanie-
rung Anwesen Steinegerta 26 inkl. Kostenvoranschlag genehmigt und den Verpflichtungskredit 
im Betrag von CHF 6‘850‘000 inkl. MwSt. bewilligt. 
 
In Anlehnung an das Gesetz vom 19. Juni 1998 über die Vergabe von öffentlichen Bau-, Liefer- 
und Dienstleistungsaufträgen unterhalb der Schwellenwerte wurden beim Haupthaus folgende 
Arbeiten im offenen Verfahren ausgeschrieben: 
 
BKP 227.1   Äussere Malerarbeiten 
BKP 233.0  Leuchten und Lampen 
BKP 258.0  Kücheneinrichtungen 
BKP 271.0  Gipserarbeiten 
BKP 273.0  Innentüren aus Holz 
BKP 273.1  Wandschränke, Gestelle und dgl. 
BKP 281  Abdichtung unter Unterlagsboden 
BKP 281.6  Bodenbeläge aus Platten 
BKP 281.7  Bodenbeläge aus Holz 
BKP 285.1  Innere Malerarbeiten 
 
Der Eingabetermin der Offerten war auf Montag, 15. März 2021, 17.00 Uhr, festgelegt.  
Die Offertöffnung erfolgte am Dienstag, 16. März 2021 in der Gemeindebauverwaltung. 
 
Die Offerten wurden vom beauftragten Büro auf deren Inhalt und Preise überprüft und das ent-
sprechende Offertvergleichsformular ausgefüllt. 
 
Abweichungen zwischen den KV-Summen und den beantragten Vergabesummen liegen an 
Änderungen in der Ausführungsplanung bzw. an den teils tiefen Angeboten der Unternehmer. 
Insgesamt liegen alle beantragten Arbeitsvergaben innerhalb des genehmigten Verpflichtungs-
kredits. 
 
 
Dem Antrag liegen bei: 
 
- Offertvergleiche u. Vergabeanträge (elektronisch) 
- Originalofferten 
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Antrag 
 
Folgende Aufträge werden an den wirtschaftlich günstigsten Anbieter vergeben: 
 

BKP 227.1 Äussere Malerarbeiten 
an die Firma Atelier B&B AG, 9490 Vaduz, zur Offertsumme von netto CHF 68‘488.70 
inkl. 7.7 % MwSt. 
Summe KV CHF 54‘450.45 
 
BKP 233.0 Leuchten und Lampen  
an die Firma LKW AG, 9494 Schaan, zur Offertsumme von netto CHF 107‘832.15 inkl. 7.7 
% MwSt. 
Summe KV CHF 102‘207.30 
 
BKP 258.0 Kücheneinrichtung  
an die Firma Marxer Gastrochem AG, 9491 Ruggell, zur Offertsumme von netto CHF 
35‘984.10 inkl. 7.7 % MwSt. 
Summe KV CHF 35‘541.00 
 
BKP 271.0 Gipserarbeiten 
an die Firma Tschütscher Gipserei AG, 9494 Schaan, zur Offertsumme von netto CHF 
404‘949.05 inkl. 7.7 % MwSt. 
Summe KV CHF 476‘088.65 
 
BKP 273.0 Innentüren aus Holz  
an die Firma Raumin AG, 9491 Ruggell, zur Offertsumme von netto CHF 110‘339.10 inkl. 
7.7 % MwSt. 
Summe KV CHF 61‘236.00 
 
BKP 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.  
an die Firma Frommelt Design, 9490 Vaduz, zur Offertsumme von netto CHF 100‘500.80 
inkl. 7.7 % MwSt. 
Summe KV CHF 55‘080.00 
 
BKP 281 Abdichtung unter Unterlagsboden  
an die Firma Frick Stefan Spenglerei, 9494 Schaan, zur Offertsumme von netto CHF 
41‘016.80 inkl. 7.7 % MwSt. 
Summe KV CHF 38‘000 
 
BKP 281.6 Bodenbeläge aus Platten  
an die Firma Hans Müller Est., 9488 Schellenberg, zur Offertsumme von netto CHF 
92‘843.40 inkl. 7.7 % MwSt. 
Summe KV CHF 126‘375.20 
 
BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz  
an die Firma Frommelt Zimmerei & Ing. Holzbau AG, 9494 Schaan, zur Offertsumme von 
netto CHF 229‘819.15 inkl. 7.7 % MwSt. 
Summe KV CHF 193‘379.45 
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BKP 285.1 Innere Malerarbeiten  
an die Firma Farbraum AG, 9494 Schaan, zur Offertsumme von netto CHF 109‘029.20 
inkl. 7.7 % MwSt. 
Summe KV CHF 106‘029.20 
 

 
 
Erwägungen 
 
Zu den „Innentüren aus Holz“ wird informiert, dass beim Kostenvoranschlag weniger Türen und 
weniger Restaurationen berücksichtigt waren. Bei den Wandschränken wurde mit weniger Ein-
bauschränken und ohne die Cafeteria gerechnet. 
 
Mit der 2. Etappe ist absehbar, dass diese CHF 150‘000 unter dem Gesamtkredit abschliessen 
wird. Über alle 3 Teilprojekte wird derzeit mit CHF 190‘705 (entsprechend 2.8 %) unter dem 
Gesamt-Kostenvoranschlag gerechnet. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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71 Landstrasse Schaan, St. Peter Kreuzung - Steckergass / 
Nachtrag auf den Voranschlag 2021 

Ausgangslage 
 
An der Sitzung vom 11. März 2020, Trakt. Nr. 54, hat der Gemeinderat das Projekt und den Kredit 
Landstrasse Schaan, St. Peter Kreuzung - Steckergass genehmigt. 
 
Das Projekt steht unter der Federführung des Amtes für Bau und Infrastruktur. 
 
In der Budgetierungsphase 2021 ist die Gemeindebauverwaltung davon ausgegangen, dass die-
ses Bauprojekt im Budgetjahr 2020 abgeschlossen werden kann. Dies war aufgrund der Witte-
rung im Winter 2020 nicht möglich. Für die Fertigstellung 2021 ist ein Nachtrag auf den 
Voranschlag 2021 nötig. 
 
Bewilligter Kredit:   CHF 550‘000.00 
Kontostand per 31.12.2020  CHF 481‘664.30 

Nachtrag Voranschlag 2021  CHF   68‘335.70 
 
Der Nachtrag ist auf die Kontonummer 621.501.16, Strassenbeleuchtung zu gewähren. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat genehmigt den Nachtrag auf den Voranschlag 2021 beim Projekt «Land-
strasse Schaan, St. Peter Kreuzung – Steckergass» in Höhe von CHF 68'335.70 inkl. MwSt. auf 
die Kontonummer 621.501.16, Strassenbeleuchtung. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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73 Information: Zusammenarbeit Offene Jugendarbeit 
Schaan - Planken 

Die Teams der Offenen Jugendarbeit Schaan und Planken haben in Absprache mit der Ge-
schäftsführung und den Gemeindevorstehungen eine engere Zusammenarbeit beschlossen. 
Diese Zusammenarbeit ist so gestaltet: 
 
Ausgangslage 
Schaan und Planken werden künftig bezüglich des Personeneinsatzes zusammenarbeiten. Die 
einzelnen Leistungsvereinbarungen und Betriebsbudgets bleiben bestehen und getrennt. Die 
Zeiterfassung wird entsprechend angepasst. 
Diese Zusammenarbeit beginnt am 1. April 2021 
 
Weitere Abmachungen 
Bei der Ankündigung/Ausschreibung der Angebote wird jeweils angegeben, wer von der 
Jugendarbeit für eine Aktivität verantwortlich ist. Die regelmässigen Öffnungszeiten werden 
garantiert. Die beiden Teamleitungen sind für eine rechtzeitige Arbeitsplanung zuständig.  
Diese Zusammenarbeit ist ein OJA interner Prozess. Die OJA Planken sowie die OJA Schaan 
bleiben weiterhin unabhängig voneinander bestehen. 
 
Vorteile 
Durch diese Zusammenarbeit erhalten die Jugendlichen in Planken die Möglichkeit, mit männli-
chen und weiblichen Jugendarbeitenden in Kontakt zu treten sowie eine grössere Vielfalt der 
Angebote. Ebenfalls wird es so auch möglich, in Planken ein grösseres Projekt anzugehen, wel-
ches punktuell den Einsatz von mehr als einer Fachperson erfordert. 
Die derzeitigen Mitarbeitenden der OJA Schaan und der OJA Planken empfinden es als eine 
Bereicherung für ihre Arbeitsplätze (mitarbeitendenfreundlich). 
Es entsteht kein zusätzlicher administrativer Aufwand. 
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74 Information: Corona-Hilfe 

Ausgangslage 
 
Mit Zirkularbeschluss vom 18. März bzw. Gemeinderatsbeschluss vom 23. März 2020, Trakt. 
Nr. 67, wurde beschlossen: 
 
Der Gemeinderat genehmigt einen Nachtragskredit von CHF 5’870'190.20 als Solidaritätsbei-
trag / Sonderbeitrag an das Massnahmenpaket des Landes "Behördliche Massnahmen Corona-
Krise" insbesondere für Klein- und Kleinstbetriebe. 
 
Für diesen "Topf" haben Land und Gemeinden insgesamt CHF 20 Mio. zur Verfügung gestellt. 
 
Der Gemeinderat hat im Anschluss via Zirkularbeschluss vom 17. / 21. April 2020, Trakt. Nr. 78, 
einstimmig beschlossen: 
 
Der Gemeinderat spricht einen Kredit von CHF 200'000 für "notleidende Kleinbetriebe in 
Schaan" zu sprechen, um diese unterstützen zu können. Die Umsetzung wird durch die Ge-
meindevorstehung organisiert, allenfalls mit externen Partnern. 
Der entsprechende Nachtragskredit auf den Voranschlag 2020 wird genehmigt. 
 
Am 25. November 2020 wurde der Gemeinderat informiert: 
 
Der Gemeinderat wird über die Fortführung / Neuaufnahme der Corona-Hilfe informiert. Das 
Land wird sich um ganze Branchen (z.B. Gastro) kümmern, die Gemeinden im Gegenzug um 
Einzelfälle (aus anderen Branchen, aber evtl. auch aus dem Gastrobereich, wenn die Vorgaben 
des Landes nicht erfüllt werden können). Die Vorsteherkonferenz wird sich mit Wirtschaftsminis-
ter Dr. Daniel Risch absprechen, Peter Beck (Querdenkerei) wird die Vorgaben etc. ausarbei-
ten. Die Gemeinde Schaan ist eng eingebunden und kann damit Input geben. 
 
Alle Leistungen der Gemeinde Schaan sind via "Gemeindetopf" bezahlt worden, auch diejeni-
gen, welche im Sommer 2020 geleistet worden sind. Der Kredit von CHF 200'000 ist demzu-
folge nicht benötigt worden. 
 
Die Vorsteherkonferenz hat sich mit der Regierung abgesprochen, und alle Gemeinden haben 
sich dem Vorgehen der Gemeinde Schaan (teilweise bereits im Sommer 2020, teilweise später) 
angeschlossen und die Idee der Hilfe für die kleinen Betriebe mittlerweile begrüsst.  
 
Der Gemeinderat hat, wie erwähnt, den Kredit von CHF 5’870'190.20 bewilligt, der Betrag ist in 
den "Gemeindetopf" überwiesen worden, also ausgegeben, und wird in der Jahresrechnung 
2020 ausgewiesen. Unterstützungen von mehr als CHF 30'000 pro Quartal wurden dennoch der 
Finanzkommission zur Bewilligung vorgelegt. 
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Der Stand der Hilfeleistungen sieht per 24. März 2021 folgendermassen aus: 
 
01.01.-30.09.2020 342'962.40 
01.10.-31.12.2020 20'382.35 
01.01.-31.01.2021 50'428.65 
01.02.-28.02.2021 199'078.25 
01.03.-31.03.2021 145'829.15 
  
  
Summe 758'680.80 
Kredit total (Anteil 
Gemeinde Schaan) 5'870'190.20 
benötigt in % 12.92 
  
  
Kontostand "Gemeindetopf" (total 
CHF 20 Mio.) 
16.03.2021 12'84247'9.10 

 
 
Es wurden knapp 50 Betriebe in Schaan unterstützt, mit unterschiedlichen Beträgen. Mehreren 
Betrieben wurden in der "1. Welle" Leistungen durch das Land verwehrt, und die Gemeinde 
Schaan ist eingesprungen. Gleichzeitig hat die Gemeinde Schaan dann Peter Beck, Querden-
kerei GmbH, beauftragt, mit diesen Betrieben auf das Land zuzugehen und die Sachlage noch-
mals anzuschauen. Dies war in mehreren (nicht allen) Fällen erfolgreich, und die Zahlungen der 
Gemeinde sind zurückgezahlt worden. Auch beim Ausfüllen der Formulare zu Handen des 
Landes wurde Hilfe geleistet, was jeweils sehr geschätzt worden ist. 
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75 Umbau Kreuzung St. Peter / Nachtrag auf den Voran-
schlag 2021 

Ausgangslage 
 
An seiner Sitzung vom 21. August 2019, Trakt. Nr. 150, hat der Gemeinderat den Konzeptvor-
schlag Neugestaltung St. Peter-Platz und an der Sondersitzung vom 24. Juni 2020, Trakt. Nr. 
119, das Projekt und den Kredit für diese Gestaltung genehmigt. In der Zwischenzeit wurde nun 
das Bauprojekt Umbau Kreuzung St. Peter und Wiesengass auf das Projekt Neugestaltung St. 
Peter-Platz adaptiert und die Ausbaulänge an der Obergass um ca. 40 m nach Osten verlän-
gert. In der Budgetierungsphase 2021 ist die Gemeindebauverwaltung davon ausgegangen, 
dass dieses Bauprojekt im Budgetjahr 2020 abgeschlossen werden kann. Dies war aufgrund 
der Witterung im Winter 2020 nicht möglich. Für die Fertigstellung 2021 ist ein Nachtrag auf den 
Voranschlag 2021 nötig. 
 
Bewilligter Kredit:   CHF 1‘450‘000.00 
Kontostand per 31.12.2020  CHF 1‘305‘600.45 

Nachtrag Voranschlag 2021  CHF    144‘399.55 
 
Der Nachtrag ist auf die Kontonummer 620.501.91, Strassenbau mit CHF 114‘399.55 und 
621.501.91, Strassenbeleuchtung mit CHF 30‘000.00 aufzuteilen. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat genehmigt den Nachtrag auf den Voranschlag 2021 beim Projekt «Ausbau 
Kreuzung St. Peter» in Höhe von CHF 144'399.55 inkl. MwSt. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
1. Das Geschäft wird auf die Traktandenliste aufgenommen. 
 
2. Der Antrag wird genehmigt. 
 
 
 
 
 
Schaan, 22. April 2021 
 
 
Gemeindevorsteher Daniel Hilti:        
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